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Jugend-Check Thüringen

Der Jugend-Check Thüringen ist ein Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung. Mit Ihm werden die Auswirkungen von Gesetzes-

vorhaben auf Junge Menschen in Thüringen zwischen dem Eintritt In die Sekundarstufe bis zum Ende der Ausbildung aufgezeigt.

Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung in den Jahren 2024 und
2025 und zurÄnderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher sowie anderer Vorschrif-
ten (Stand: 20.02.2024)

Mit dem Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung in den Jahren 2024 und 2025 und

zurÄnderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher sowie anderer Vorschriften (Besoldungsanpassungs-

gesetz 2024/2025)' sollen unter anderem die Besoldungs- und Versorgungsbezüge der Thüringer Beamtin-

nen und Beamten auf Landes- und Kommunalebene sowie der Richterinnen und Richter angepasst werden.

Dabei sollen die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für Angestellte Im öffentlichen Dienst der Länder be"

rücksichtigt werden. Zudem sollen Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Öffentlichen Dienstes

umgesetzt werden.'

Folgende zentrale Auswirkungen wurden identifiziert:

• Die geplanten Sonderzahlungen für Anwärterinnen und Anwärter sowie für junge Rechtsre-
ferendarinnen und Rechtsreferendare (§ 3 Abs.3 S.1 und Abs. 4 5. i Sesoldungsanpassungs-
gesetz 2024/2025) könnten junge Menschen In der Ausbildung zur Beamtin bzw. zum Beam-
ten finanziell entlasten. Denn sie haben, anders als ihre bereits verbeamteten Kolleginnen
und Kollegen, bisher nicht von Sonderzahlungen zur Abmilderung der Folgen der tnflation
profitiert. Sie könnten jedoch aufgrund ihres niedrigen Einkommens besonders von den Fol-
gen der Inflation betroffen sein.

• Der Wegfall der niedrigsten Erfahrungsstufe für den Großteil der Besoldungsgruppen (An-
läge 5 ThürBesG) könnte zu einer finanziellen Besserstellung betroffener Berufsanfängerin-
nen und Berufsanfängem führen. Dies könnte zu einer erhöhten Attraktivität der Berufstä-
tigkeit im öffentlichen Dienst für junge Menschen beitragen. Denn das Einkommen kann ein
bedeutender Faktor bei der Entscheidung für einen Arbeit$pl9tz im öffentlichen Dienst sein.
Wichtigere Faktoren sind einer Studie zufolge allerdings die Sicherheit des Arbeitsplatzes
und einen Beitrag zum GemelnwoM leisten zu können.

• Die vorgesehene Erhöhung des FarNtienzuschtags (§ i Abs. 2 Var. i Besofdungsanpassungs-
gesetz 2024 / 2025) kann dazu führen, dass junge Menschen, deren Eltern Beamtlnnen und
Beamten oder Richterinnen und Richtern sind und die für Ihre Kinder einen Familienzuschlag
erhalten, auch künftig von einer finanziellen Stabilität ihrer Familie profitieren können. Ju-
gendliche verursachen im Allgemeinen höhere Kosten als jüngere Kinder, weshalb diese Er-
höhung für sie besonders wichtig sein könnte.

Normadressatinnen und-adressaten sind in der für den Jugend-CheckrefevantenAltersgruppe Junge Men-

sehen, die als Beamtinnen bzw. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst arbeiten (sog. Anwärterinnen

und Anwärter). Im Jahr 2022 befanden steh insgesamt 2.245 Beamtinnen und Beamte beim Land Thüringen
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THÜRINGEN

und den Kommunen [n Ausbildung,' Die größte Anzahl entfiel dabei auf Ausbildungen in den Bereichen

Pofizeidienst und Lehramt.<

Weitere Normadressatinnen und -adressaten sind junge Menschen, welche nach dem erfolgreichen Ab-

schluss ihres Jurastudiums das Rechtsreferendariat in Thüringen absolvieren. Insgesamt befinden sich Jähr-

lich ca. 120 Personen in Thüringen im Rechtsreferendariat.i

Dazu kommen junge Thüringer Beamtinnen und Beamte, welche in der niedrigsten Erfahrungsstufe ihrer

Besoldungsgruppe eingestuft sind. Dies betrifft Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger. Nach zwei Jahren

wird die nächste Erfahrungsstufe und damit eine höhere Besoldung erreicht'1 Im Juni 2022 waren in Thürin-

gen 1.815 Beamtinnen und Beamte jünger als 25 Jahre, weiter 2.025 waren in der Altersgruppe 25 bis unter

30 Jahre. Betroffen sind zudem junge Menschen, die überlegen eine Laufbahn als Beamtin bzw, Beamter in

Thüringen einzuschlagen.

Normadressatinnen und -adressaten sind weiterhin Junge Menschen bis 18 Jahre, die als Kinder einer versto-

benen Beamtin oder eines verstorbenen Beannten WaisengeSd empfangen. Weitere Normadressatmnen und

-adressaten sind Empfängerinnen und Empfänger von Waisengeld bis 27 Jahre, die sich Z.B, in Ausbildung

befinden, einen Freiwilligendienst leisten oder aufgrund einer Behinderung weiterhin Waisengelct empfan-

gen. Insgesamt erhielten im Jahr 2022 in Thüringen 170 junge Menschen Waisengeld, davon gehörten 60

der Altersgruppe 15 bis unter 20 und 55 der Altersgruppe 20 bis unter 25 an.

Betroffene sind zudem junge Menschen, deren Eitern BeamSinnen und Beamten oder Richterinnen und

Richtern sind und für sie einen Familienzuschiag erhalten. Der Familienzuschlag wird Beamtinnen und Be-

amten sowie Richterinnen und Richtern je nach Anzahl der Kinder, für die sie Kindergeld erhalten, bezah!t.?

Im Jahr 2022 beschäftigte Thüringen 33.1800 Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter.'

Betroffene Lebensbereiche

E Familie D Freizeit/Kultur ^ Bildung/Erziehung/Arbeit D Umwelt/Gesundheit D Polltik/Gesellschaft

Finanzielle EntEsstting und Stabilität für junge BeamtEnnen und Beamte (im Vorberei-

§§ $o Abs. 2 S. i Hs. z; Cyh S. l; Anlage 5; Anlage 7 ThÜrBesG und §§ i Abs. 3 S. 1 und S. 2; 2 Abs. z; 3 Abs.

3 S. i. Abs. 4 S. 1 und Abs. 6 Besoldungsanpassungsgesetz 2024 / 202$

Anwärterinnen und Anwärter, die sich am 09.12.2023 im Vorbereitungsdienst befanden, soflen einen Son-

derzahlung J.H.v. 1.000 Euro zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise erhalten, vgl. § 3 Abs. 3 S,

1 Besoldungsanpassungsgesetz 2024/2025. Zudem sollen Anwärterfnnen und Anwärter in den Monaten Ja-

nuar bis Oktober 2024 zu Ihren Bezügen eine Sonderzahlung von 50 Euro pro Monat erhalten, vgl, § 3 Abs. 4

S. 1 Besoldungsanpassungsgesetz ^024/2025. Gieichtaufend sollen auch Rechtsreferendarinnen und Rechts-

referendare Sonderzahlungen erhalten, vgl, § 3 Abs. 3 S. i und Abs. 4 S. i Besoldungsanpassungsgesetz

2024/2025.
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THÜRINGEN

Eine einmalige Sonderzahlung sollen auch Empfängerinnen und Empfänger von Waisengeld erhalten, vg!. §

3 Abs. 6 S. i Besoldungsanpassungsgesetz zoz4/20315. Diese würde einen Betrag von maximal 360 Euro für

Vollwaisen bzw. 216 Euro für Halbwaisen darsteflen.1 Hien/on sollen etwaige bereits geleistete Sonderzah-

fungen aus dem Jahr 2023 abgezogen werden, vgl. § 3 Abs. 6 S. 2 Besoldungsanpassungsgesetz 2024/2025.

Die Anwärtergrundbeträge sollen zum 01.11.2024 um 100 Euro und zum 01.02.2025 um weitere 50 Euro bzw,

um 5,5 %, wenn dies einen höheren Betrag ergibt, erhöht werden, vgl. § 50 Abs. 2 S. 1 Hs. 2; Anlage 7 Thürin-

ger Besoldungsgesetz O'hürBesG); § 1 Abs.3 S.i und S. 2 Besoldungsanpassungsgesetz 2024/20^5. Das Wai-

sengefd soll entsprechend der Besoldungsanpassung ab dem 01.11.2024 um 1,462 Prozent und ab dem

oi.oz.2025 um weitere 5,5 Prozent erhöht werden, vgl. § 2 Abs. 2 Besoldungsanpassungsgesetz 2024/2025.

Zudem soll für einen Großteil der Besotdungsgruppen die jeweils niedrigste Erfahrungsstufe mit Wirkung

vom 01.01.2024 gestrichen werden, vgl. Anlage 5 ThürBesG.10 BeamtEnncn und Beamten die am 31.12.2023

der jeweils wegfallenden Erfahrungsstufe zugeordnet sind, soiien daher mitWirkungzumoi.oi.2024 in die

dann niedrigste Erfahrungsstufe eingeordnet werden, vgl. § 67h S. i ThürBesG.

Die geplanten Sonderzahiungen für Anwärtennnen und Anwärter sowie für Junge Rechtsreferen-

darinnen und Rechtsreferendare könnten Junge Menschen in der Ausbildung zur Beamtin bzw. zum

Beamten finanziell entlasten. Denn sie haben, anders als ihre bereits verbeamteten Kolleginnen und

Kollegen, bisher nicht von Sonderzahlungen zur Abmilderung der Folgen der Inflation profitiert,"

Sie könnten jedoch besonders von den Folgen der Inflation betroffen sein. Denn ihr Im Vergleich

zur späteren Besoldung geringeres Einkommen kann dazu führen, dass sie Preissteigerungen

schtschter ausgleichen können, als ihre Kolleginnen und Kollegen in höheren Erfahrungsstufen. Ge-

rade im niedrigen Einkommensbereich fallen Preissteigerungen für Nshrungsmittel und Energie

mehr ins Gewicht, da sie durchschnittfich einen höheren Anteil der Gesamtausgaben ausmachen,

als bei Personen mit höherem Einkommen." Bei Jungen Menschen kommt hinzu, dass sie oft über

noch wenige finanzielle Rückiagen verfügen, um Teuerungen auszugleichen. Für die Ausbildung zur

Beamtin bzw. zum Beamten im sog. Vorbereitungsdienst, welcher in der Regel zwei bis drei Jahre

dauert,'1 beträgt das Gehalt momentan ca. 1.350 Euro (z.B. als justizsekretärin oder justizsekretär'4)

bis 1.650 Euro (z.B. im Referendariat für das Lehramt an Gymnasien'5), Da Sonderzahlungen gerade

im niedrigen EJnkommensbereich sehr effektiv sein können,'6 könnten die nun geplanten Sonder-

Zahlungen die durch die inflationsbedingten Preissteigerungen mögficherwe!se entstandenen fi-

nanziellen Engpässe für betroffene Junge Menschen abmildern.

Auch Empfängerinnen und Empfänger von Waisengeld könnten von der geplanten Sonderzahlung

profitieren. Zwar haben sie bereits 2023 eine Sonderzahtung erhalten, welche nun verrechnet wird.'7

Aufgrund der damals gezahlten geringen Beträge ist aiterdings davon auszugeben, dass die nun

geplante höhere Sonderzahlung die Mehrzahl der Voll- und Hafbwaisen noch einmal merklich ent-

fastet. Denn die In Folge der Inflation gestiegenen lebenshaltungskosten belasten Halb- und Votl-

weisen auf besondere Art und Weise» da sie u.a. häufig von einem erhöhten Armutsrisiko betroffen
sind.''

Die außerdem vorgesehene Erhöhung der Grundbeträge für Anwärterinnen und Anwärter sowie

des Walsengeldes kann dazu führen, dass die Bezüge für betroffene junge Menschen auch über die

Sonderzahlung zur Deckung besonderer inflationsbedingter Mehrkosten hinaus künftig ausreichen,

um ihre Lebenshaltungskosten als junge Erwachsene zu decken. Dies kann zu ihrer finanziellen Sta-

biiität beitragen. Junge Menschen befinden sich in einer Lebensphase der Qualifizierung und

3
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THÜRINGEN

Verselbstständigung," welche mit besonderen Kosten einhergeht. So steht im jungen Erwachsenen-

alter meist der Auszug von Zuhause an, welcher mit Kosten für den Umzug, die Neuanschaffung

von Möbeln, die Hinterlegung einer Mtetkaution etc. einhergeht Auch der Übergang von der

Schule bzw. vom Studium in den Vorbereitungsdienst ist mit vielfältigen Kosten verbunden. So fal-

len zu Beginn einer Ausbildung verschiedene Ans chaffungs kosten an, wie Z.B. für einen Laptop und

Lernmateriat, Teils wird hiermit auch ein Wohnortwechsel notwendig, wie Z.B. häufig beim Einstieg

in den Vorbereitungsdienst als Lehrerin oder Lehrer.'0 Da Junge Menschen wie bereits beschrieben

oft nur über wenige finanzielle Rücklagen verfügen, kann auch eine Verknappung des realen Ein-
kommens durch eine fehlende wiederkehrende Erhöhung der Besoldung bzw. des Waisengelds als

Anpassung ar» die aktuelle Inflation für sie besonders schnei! zu finanziellen Engpässen führen. Dem

wird mit der geplanten Änderung vorgebeugt.

Auch der geplante Wegfalj der niedrigsten Erfahrungsstufe für den Großteil der Besoldungsgrup-

pen der Beamtinnen und Beamten könnte zu einer finanziellen Besserstellung betroffener Berufs"

anfängerinnen und Berufs a nfängern führen. Dies könnte, zusammen mit der Erhöhung der Anwär-

tergrundbeträge, zu einer erhöhten Attraktivität der Berufstätigkeit im öffentlichen Dienst für

Junge Menschen beitragen, Studienergebnisse zeigen, dass für Studierende der Verwaltung, Justiz
und Polizei das Einkommen ein bedeutender Faktor bei der Entscheidung für einen Arbeitsplatz im

öffentlichen Dienst ist. Wichtiger ist ihnen allerdings ein sicherer Arbeitsplatz, eine interessante

Tätigkeit sowie einen Beitrag zum Gemeinwoh! zu leisten."

§ ßyg Abs. i und Abs. z; Anlage 6Tabelle 1 ThUrBesG und § i Abs. 2 Var. i Besoldungsanpassungsgesetz

2024 / 2025

Der Gesefczesentwurf sieht die prozentuale dauerhafte Anhebung des Familienzuschlages vor. Die Erhöhung

soll ab dem i, November 2024 bis zum 1. Februar 20251,462 Prozent betragen und ab dem 01. Februar 2025

um weitere 5,5 Prozent erhöht werden, vgl. § i Abs, 2 Var. i Besoldungsanpassungsgesetz 2024 / 2025; An-

derung Anlage 6 Tabelle 1 ThürBesG.

Zudem soll für den Zeitraum vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2025 eine befristete Erhöhung des

Familienzuschlages für Familien mit mehr als zwei Kindern, die für die Zahlung des Familienzuschlages be-

rücksichtigt werden, erfolgen, vgj. § 6/g Abs, 1 und Abs. z ThürBesG. Die genaue Summe der Erhöhung ist

abhängig davon, für wie viele Kinder die Berechtigung des Familienzuschlages besteht. Beispielsweise be-

trägt die Erhöhung für den Zeitraum vom 01. Januar 2024 bis zum y. Dezember 2024 für das dritte Kind no

Euro und für Jedes weitere einheitlich 132 Euro, vgl. § 6yg Abs. 1 ThürBesG.

Die vorgesehene Erhöhung des Familienzuschlags kann dazu führen, dass junge Menschen,deren

Eltern Beamtinnen und Beamten oder Richterinnen und Richtern sind und die für ihre Kinderelnen

Familienzuschlag erhalten, auch künftig von einer finanziellen Stabilität ihrer Familie profitieren

können. Jugendliche verursachen im Allgemeinen höhere Kosten als jüngere Kinder." So legen wis-

senschaftliche Empfehlungen nahe, dass für Jugendliche ab 14 Jahren monatHch ca. 140 Euro für

Ausgaben wie Kleidung, Handy, Schulmateriat und den öffentlichen Nahverkehr anfallen/' Dazu

kommen Kosten für Taschengeld im Rahmen von ca. 25 - 6s Euro.ul Zudem sind auch die Kosten für

Nahrung im Jugendalter höher, da sie in dieser Lebensphase, aufgrund voranschreitender
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Wachstumsprozesse, einen erhöhten Kalorienbedarf haben." Auch Im Bereich Freizeit können die

Kosten höher ausfallen, so z,B. fürjugendfreizeiten, Konzertbesuche oder Ausrüstung für verschie-

dene Sportarten. Denn Jugendliche befinden sich in einer Altersphase der Versefbstständigung, in

der sich u.a. ihre Mobilitätsräume erweitern. Freundschaften einen bedeutenden Steflenwert ein-

nehmen und eine Loslösung von den Eltern stattfindet.^ Die geplante Erhöhung des FamiHenzu-

Schlags kann dazu beitragen, diese Kosten auch künftig decken zu können.

Da Junge Menschen in Familien mit drei oder mehr Kindern von den Folgen der Inflation oft beson-

ders betroffen sind,17 könnte die für diese Zielgruppe geplante befristete Erhöhung des Familienzu-

schtags besonders wichtig sein. Denn in Mehrkindfamilien führen die Betreuungsaufgaben oft dazu,

dass auf zusätzliches Einkommen verzichtet werden muss.-'1 Sie könnten durch die geplante Erhö-

hung finanziell entlastet werden. Dies könnte junge Menschen in den betroffenen Familien auch

psychisch entlasten. Denn die Jnflationsbedingten Frei sstei gerungen bei Lebensmitteln, Miete etc.

bereiten jungen Menschen Sorge.'»

Die Verwendung der eigens gewählten Abkürzung wurde mit dem Ziel besserer Lesbarkeit gewählt.

Vgl „Begründung zum Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung in den Jahren 2024 und 2025 und
zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlJcher sowie anderer Vorschriften", 6. März 2024, i f.

' VgL Thüringer landesamt für Statistik, „Personal des Landes und der Kommunen in Thüringen am 30.6.2022. Statistischer
Bericht" (Erfurt, 2023), 15, zi.

4 Vgl, Thüringer Landesamt Für Statistik, 38 f.

( Vgl. „Thüringer Gesetz über dfe juristischen Staatsprttfungen und den Juristischen Vorbereitungsdienst (Thüringer Jurls-
tenausbiidungsgesetz -ThürJAG-). Drucksache 7/4753", zo. Januar 2022,3.

" Vgl.§24Abs.2ThürBesG

7 Vg!.§38Abs.2Thür6esG

* Vgl. Thüringer Landesamt für Statistik, „Personal des Landes und der Kommunen !n Thüringen am 30.6,2022. Statistischer
Bericht", 10 f.

' Eigene Berechnung auf Grundlage der Anteilssätze von 20 bzw. n Prozent der vorgesehenen 1.800 Euro, Vgl. § 53 Abs. i
S. i Thüringer Beamtenversorgungsgesetz.

Dies betrifft die Besoldungsgruppen der Thüringer Besojdungsordnung A (A 6 - A 16} sowie R i und R 2.

Vgl, „Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation im Jahr 2023 sowie zur Änderung
besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften. Drucksache 7/7122", i8. Januar 2023,

VgL Sebastian Oulilen und S!!ke Tober, „IMK Inflationsmonltor. Deutliche Innationsunterschfede zwischen Arm und Reich
im Jahr 2022", IMK Po!icy Brief (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-BÖckler-Stiftung, Januar

2023), 9,

' Vgl. §5 16 Abs. i, i/ Abs. i, 18 Abs. i Thüringer Laufbahngesetz

14 Vgl. Freistaat Thüringen, „Dienst macht Fortschritt! Justlzsekretäre*innen", o. j„ https://karriere.thuerin-

gen.de/arbelten-beim-freistaat/berufe-beim-freistaat/justizsekretaere-innen (zuletzt aufgerufen am:

14.03.2024).

11 Vgl. Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, „Antworten auf häufig gestellte Fragen im Rahmen
der Verbeamtung", 2021, https://bildung.thuenngen.de/fi!eadmln/!ehrkraefte/verbeamtung/zo2i-n-

17-FACLVerbeamtung.pdf (zuletzt aufgerufen am: 14.03.2024).

° Vgl. Sebastian Dullien, Katja Rletzler, und Silke Tober, „Nettoeinkommen der Arbeltnehmenden: Spürbare Kaufkraftlücke
trotz kräftiger staatlicher Entfastung. Zusammenfassende Bewertung von Lohnerhöhungen, fiskalischer Entlastung und
inflation 2022 und 2023", IMK Policy Brief (Institut für Mal<roöi<onomie und Konjunkturforschung der Hans-BÖckier-Stif-
tung, Juni 2023), 1.
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THÜRINGEN

Vgl. S 3 Abs. 2 S. 4 „Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation im Jahr 2023 sowie zur
Änderung besoldungs- und versorgungsrechtiicher Vorschriften- Drucksache 7/7122".

Zur ausführlichen Darstellung der Situation von Hajbwalsen und Waisen in Hinblick auf infiationsbedingte Kostenstelge"
rungen sei auf den Jugend-Check zum Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur GewährtelsEung einer verfassungsgemäßen
Alimentation im Jahr 2023 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften verwiesen. Der Ju-
gend-Check ist hier abrufbar; bliß^//wwwJ»gG«;i (.lif1f;l<-tfi!iprlng()n cje/^hGji;ficnd-chc'f:^/vf'i'fti.!ir>iHj^sgem^>^^

rnenbj lo.a-20/3./

Vg!. BT-Druc)<sache 18/11050, „15. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über d!e Lebenssituation junger Menschen und die
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland" (BerfEn, 2017), 98.

Mit der Zulassung zum VorbereitungsdiensE wird das Staatliche Schulamt bestimmt, In dessen Zuständigkeits-berdcti der
Vorbereitungsdienst absolviert wird. Vgl. Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, „Merkbiatt über die Eln-
Stellung in den Vorbereitungsdienst für alle lehrämter in Thüringen", i. Februar 2023, K, ht(;ps://bj|dung.thuerin-
gen.de/fi[e3dmin/lehri<raefte/lehrerbildung/vorberejtungsdienst/zoz3-02-oi_fnerkbl3tt_zur„einsteliun^Jn_den_vorbe-
reitungsdienstpdf (zuletzt aufgerufen am: 14,03.2024).

Vgl. Gabriele Schaa u. a,, „Public Service Motivation von Studierenden an Fachhochschufen für den öffentlichen Dienst",
Deutsche Verwaltungspraxis 65, Nr, 4 (2014); 143.

Vgl. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und KonsumenEenschutz Österreich, „Kinderkostenanalyse 2021.
Endbericht" (Wien, 2021), s.

Vgl. Deutsches Jugendinstttut, „Taschengeld", zozo, https://www.djl,de/themen/jugend/taschengeld.html (zuletzt aufge-
rufen am: 14.03.2024).

Vgl. Deutsches jugendlnstttut.

Vgl. Katj'a Aue, „Gut ernährt durch die Pubertät", Deutsche Apothekerzeltung, Juli 2009, https;//www.deutsche'apothe-
ker-zeitung.de/daz-32/zoo9/daz-7-2oo9/gut-ernaehft-dLtrch-die-pubertaeE (zuletzt aufgerufen am: 13.03.2024).

Vgl. Arme Berngruber und Andreas Herz, „Verselbstständigung als eine zentrale Herausforderung des Jugendakers. Wann
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